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Gestützt auf § 175 Abs. 1 GOG in Verbindung mit § 171 ff. GOG erlässt der Ge-
meinderat folgende gemeinderechtliche Ordnungsbussen (Bussenliste): 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen  
 
 

Ziffer  Übertretung gemäss Polizeiverordnung Artikel  CHF  Titel  

1 Nichtbefolgen von polizeilichen Anord-
nungen, Weisungen und Vorladungen  

§ 3 150.00 Polizeiliche An-
ordnungen 

 
 
 
II. Schutz der Personen, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
 

Ziffer  Übertretung gemäss Polizeiverordnung Artikel  CHF  Titel  

2 Erregung öffentlichen Ärgernisses durch 
ungebührliches Verhalten 

§ 5 
Abs.2 
lit.a-f 

100.00 Grundsatz 

3 Verrichten der Notdurft auf öffentlichem 
Grund oder an einem durch die Öffentlich-
keit einsehbaren Ort 

§ 5 
 Abs.2. 
lit.g 

100.00 Grundsatz /  
Verrichten der 
Notdurft  
 

4 Konsumieren von Alkohol in öffentlichen 
Räumen und Gebäuden 

§ 6 
Abs.1-
2 

50.00 Jugendschutz  

5 Verbotenes und unvorsichtiges Abbrennen 
von Feuerwerk  

§ 10 
Abs. 1 

100.00 Feuerwerk  

6 Verwenden einer himmelwärts gerichteten 
Lichtquelle ohne Bewilligung  

§ 11 
 

100.00 Himmelsstrahler 

7 Ungenügendes Sichern und Beleuchten 
von Baustellen  

§ 12 
 

200.00 Sicherung von 
Bodenöffnungen 
und Baustellen  

8 Verletzung der Haltebestimmungen (Be-
lästigung oder Gefährdung) 

§ 14, 
 Abs.1  

100.00 Tierhaltung 

9 Verletzung der Kontrollpflicht durch Hun-
dehaltende (Leinenpflicht in publikumsrei-
chen Umgebungen) 

§ 14 
Abs. 4 

100.00 Tierhaltung 

10 Verletzung der Aufnahme – und Entsor-
gungspflicht von Hundekot auf öffentli-
chem Grund 

§ 14 
Abs. 5  

100.00 Tierhaltung  

11 Verbotenes Füttern von Wildtieren und 
verwilderten Haustieren in Wohngebieten 

§ 15 50.00 Füttern wild 
lebender Tiere 
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III. Schutz öffentlicher Sachen und privaten Eigentum 
 
 

Ziffer  Übertretung gemäss Polizeiverord-
nung 

Artikel  CHF  Titel  

12 Unberechtigtes Betreten, Befahren 
oder Bereiten von Kulturland und frem-
den Gärten 

§ 16 100.00 Schutz des Grun-
des  

13 Verunreinigen, Beschädigen oder Ver-
ändern von öffentlichen Sachen oder 
privatem Eigentum inkl. Gemeinde-
Parkgaragen Zentrum, Huebegg und 
Post 

§ 17 100.00 Unfug, Verunreini-
gungen des öffent-
lichen Grundes 
(Littering)  

14 Benützen des öffentlichen Grundes 
entgegen den Zweckbestimmungen 
oder über den Gemeingebrauch hin-
ausgehende Inanspruchnahme ohne 
Bewilligung, inkl. Gemeinde-
Parkgaragen Zentrum, Huebegg und 
Post 

§ 18  
Abs. 
1+2 

150.00 Benützung öffentli-
cher Sachen und 
des öffentlichen 
Grundes  

15 Abstellen eines Fahrzeuges oder An-
hänger auf öffentlichem Grund ohne 
Bewilligung länger als 72 Std.   
-bis 96 Std.  
-bis 120 Std.  
-bis 168 Std.  
-über 168 Std.  

§ 18 
Abs. 3 

 
 
 
150.00 
200.00 
400.00 
Verzei- 
gung 

Benützung des 
öffentlichen Grun-
des / Abstellen 
eines Fahrzeugs 

16 Unberechtigtes Absperren von öffentli-
chen Strassen und Wegen 

§ 19 100.00 Absperren von 
Wegen und Stras-
sen 

17 Campieren oder Aufstellen von Zelten, 
Wohnwagen und dergleichen auf öf-
fentlichem Grund oder Waldungen oh-
ne Bewilligung 

§ 20  100.00 Campieren 

18 Widerrechtliches Anbringen von Plaka-
ten, Reklamen, Transparenten, Anzei-
gen, Lichtreklamen und Ähnliches 

§ 21 
 

100.00 Anzeigen, Plakate, 
Beschriftungen 

19 Nichtfreihalten des Zuganges zu Ret-
tungseinrichtungen und Hydranten 

§ 22 100.00 
 

Rettungs- und 
Löscheinrichtungen 
 

20 Ausführen von Unterhalts-, Reinigungs- 
und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen 
auf öffentlichem Grund 

§ 24 100.00 Arbeiten an Fahr-
zeugen 
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IV. Umweltschutz 
 

Ziffer  Übertretung gemäss Polizeiverordnung Artikel  CHF  Titel  

21 Verunreinigung des öffentlichen Grundes 
(Littering) 

§ 27 100.00 Verunreinigung 
des öffentlichen 
Grundes / Lit-
tering 
 

22 Verbrennen von grösseren Mengen natür-
lichen Wald-, Feld- und Gartenabfällen 

§ 29 
 

50.00 Feuer im Freien 

 
 
 
V. Lärmschutz 
 

Ziffer  Übertretung gemäss Polizeiverordnung Artikel  CHF  Titel  

23 Verursachen von Lärm irgendwelcher Art 
während der Zeit von 22.00 - 7.00 Uhr 

§ 31 
Abs. 1 

100.00 Nachtruhe  

24 Ausführen von lärmigen Arbeiten während 
den Sperrzeiten an Werktagen von 12.00 - 
13.00 Uhr und von 20.00 - 7.00 Uhr  

§ 32 50.00 Allgemeine  
Ruhezeit Werk-
tage 

25 Ausführen von lärmigen Arbeiten an Sonn- 
und allgemeinen Feiertagen 

§ 32 50.00 Allgemeine  
Ruhezeit Sonn- 
und allg. Feier-
tage 

26 Unbewilligter Betrieb von Megaphon, Ver-
stärkeranlagen, Sirenen, Signalgeräten, 
Rufanlagen odgl. im Freien, Zelten, 
Wohnwagen und anderen Fahrnisbauten  

§ 34 
 

100.00 
 

Singen, Musi-
zieren, Laut-
sprecher, Ver-
stärkeranlagen 

 
 
 
 

 
VI. Wirtschafts- und Gewerbepolizei 
 

Ziffer  Übertretung gemäss Polizeiverord-
nung 

Artikel  CHF  Titel  

27 Verbotenes Sammeln und Betteln § 42 150.00 Sammlungen und 
Betteln  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Das Statthalteramt Dietikon hat diese Ordnungsbussenliste mit Verfügung vom  
19. Mai 2026 genehmigt. 
 
 
Die Ordnungsbussenliste tritt gemäss GRB 149/2026 vom 27. April 2026 per 1. Juli 2026 
in Kraft. 


